
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Registrierkassen: Weitere Frist für die 
Aufrüstung mit Sicherheitseinrichtung

Seit dem 1. Januar 2020 sind elektroni-
sche Kassensysteme eigentlich mit einer 
zertifizierten technischen Sicherheitsein-
richtung (TSE) auszurüsten, um die in der  
Kasse gespeicherten Daten vor unzu-
lässigen nachträglichen Veränderun-
gen zu schützen. Da es jedoch mit der 
erforderlichen Zertifizierung und der 
anschließenden Produktion der TSE zu 
Verzögerungen kam, hat die Finanzver-
waltung eine Übergangsfrist beschlossen: 
Bis zum 30. September 2020 wird es  
danach von den Finanzämtern nicht bean-
standet, wenn eine elektronische Regis-
trierkasse ohne die vorgeschriebene TSE 
betrieben wird. Doch in „Corona-Zeiten“ 
ist alles anders. Die betroffenen Händler 
und Gastronomen haben derzeit anderes 
zu tun, als sich mit der Aufrüstung ihrer  
Registrierkassen zu befassen. Zudem sind 
die finanziellen Mittel derzeit bei vielen 
Unternehmern knapp.

Während das Bundesfinanzministerium 
ungeachtet der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie weiter auf einer Aufrüs-
tung bis zum 30. September 2020 beharrt,  
haben sich die Finanzminister mehrerer 
Bundesländer entschieden, eine weitere 
Übergangfrist zu schaffen, und zwar bis 
zum 31. März 2021. Zu diesen Bundeslän-
dern gehören - soweit bekannt - Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Nieder-
sachsen, Hamburg, Baden-Württemberg, 
Schleswig-Holstein, Sachsen und das Saar-
land. 

Danach werden die Finanzverwaltungen 
dieser Länder die Kassensysteme bis zum 
31. März 2021 auch weiterhin nicht bean-
standen, wenn

- die erforderliche Anzahl an TSE bei  
 einem Kassenfachhändler oder einem 
 anderen Dienstleister bis zum 30. Sep- 
 tember 2020 nachweislich verbindlich  
 bestellt beziehungsweise in Auftrag  
 gegeben oder

- der Einbau einer cloud-basierten TSE 
 vorgesehen (z.B. bei einer Zentralkasse 
 in Unternehmen mit einer Vielzahl von  
 Filialen), eine solche jedoch nachweis- 
 lich noch nicht verfügbar ist.

Ein gesonderter Antrag bei den Finanzäm-
tern ist hierfür nicht erforderlich. Doch 
aufgepasst: Die jeweiligen Länder werden 
die Voraussetzungen für die oben genann-
te Billigkeitsregelung im Zuge von Erlassen 
noch genauer ausführen. Das Landesamt 
für Steuern Niedersachsen hat bereits sehr 
früh reagiert und hierzu verfügt: Aus Billig-
keitsgründen wird es gemäß § 148 AO un-
ter den folgenden Voraussetzungen nicht 
beanstandet, wenn ein elekt-ronisches 
Aufzeichnungssystem längstens bis zum  
31. März 2021 nicht über eine TSE verfügt:

- Es muss bis spätestens 31. August 2020 
 ein Kassenfachhändler, ein Kassenher- 
 steller oder ein anderer Dienstleister 
 im Kassenbereich mit dem fristgerech- 
 ten Einbau einer TSE beauftragt worden 
 sein und dieser muss schriftlich versi- 
 chern, dass der Einbau einer TSE bis 
 zum 30. September 2020 nicht möglich 
 ist und es muss eine verbindliche Aus- 
 sage vorliegen, bis wann das elektroni- 
 sche Aufzeichnungssystem mit einer TSE 
 ausgestattet sein wird (spätestens bis 
 zum 31. März 2021).
- Bei einem geplanten Einsatz einer clou- 
 dbasierten TSE müssen Unternehmen  
 spätestens bis zum 31. August 2020 den 
 fristgerechten Einsatz beauftragt haben 
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 und durch geeignete Unterlagen doku- 
 mentieren können, dass die TSE mangels 
 Verfügbarkeit bis zum 30. September 
 2020 noch nicht eingesetzt werden konn- 
 ten. Die Implementierung ist schnellst- 
 möglich, spätestens bis zum 31. März 
 2021 abzuschließen.

Praxistipp:
Die Finanzämter behalten sich vor, die 
vorgenannten Voraussetzungen auch 
unaufgefordert zu prüfen, etwa im 
Rahmen von Kassen-Nachschauen. 
Dokumentieren Sie daher z.B. die Auf-
tragserteilung und fügen Sie diese 
Ihrer „Verfahrensdokumentation“ zur 
Kassenführung bei. Halten Sie die 
Unterlagen jederzeit griffbereit zur 
Verfügung.

Gastronomie und Hotellerie: Pauscha-
lierte Aufteilung der Umsatzsteuer

Die Gastro- und Hotelbranche ist nicht 
nur von den wirtschaftlichen Folgen der  
Corona-Pandemie erheblich betroffen, 
sondern musste sich in jüngster Zeit gleich 
mehrfach mit steuerlichen Anforderungen 
und Änderungen befassen. Ob Belegaus-
gabepflicht, Sicherheitseinrichtungen für 
Registrierkassen oder wechselnde Umsatz-
steuersätze - nichts bleibt den betroffenen 
Unternehmern erspart. Die Mehrwertsteu-
ersenkung bedeutet für die Gastronomen*:

- vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020:  
 5 Prozent auf Speisen, 16 Prozent auf  
 Getränke;

- vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021:  
 7 Prozent auf Speisen, 19 Prozent auf  
 Getränke;

- ab 1. Juli 2021: 19 Prozent auf Speisen im 
 Lokal, 7 Prozent auf Speisen außer Haus, 
 19 Prozent auf Getränke.

Nun ist die Frage aufgekommen, wie denn 
bei den Steuersätzen im Übergangszeit-
raum bis Ende Juni 2021 zu verfahren ist, 
wenn für Mahlzeiten und Getränke ein 
einheitlicher Preis gilt, etwa bei Buffets 
oder All-Inclusive-Angeboten. Das Bun-
desfinanzministerium hat das Problem 
offenbar erkannt und dementsprechend 
verfügt (BMF-Schreiben vom 2.7.2020,  
III C 2 - S 7030/20/10006 :006): Für die be-
fristete Anwendung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes ist es in diesen Fällen in  
Ordnung, wenn der auf die Getränke  
entfallende Entgeltanteil mit 30 Pro-
zent des Pauschalpreises angesetzt wird.  

Praxistipp:
Sollte der Getränkeanteil, zum 
Beispiel ermittelt anhand der übli-
chen Einzelverkaufspreise oder des 
Wareneinsatzes, bei Ihnen wesentlich 
geringer als 30 Prozent sein, so wäre 
zu empfehlen, diesbezüglich entspre-
chende Aufzeichnungen zu führen  
und uns frühzeitig zu informieren.

Doch nicht nur bei Speisen und Geträn-
ken ist eine Aufteilung schwierig, sondern  
auch bei Beherbergungsleistungen, also in 
der Hotellerie, denn oftmals werden hier 
Pauschalangebote unterbreitet, die zum  
Beispiel das Frühstück, die Internet- sowie 
die Parkplatznutzung beinhalten. Nun un-
terliegen derzeit sowohl die Übernachtung 
als auch das Frühstück - wiederum mit 
Ausnahme der Getränke - einem Steuer-
satz von 5 Prozent und ab Januar 2021 von  
7 Prozent. Bei den übrigen Leistungen gel-
ten indes 16 bzw. 19 Prozent. 

Um hier eine erleichterte Aufteilung der 
Entgelte zu ermöglichen, wird es vom  
1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 nicht be-
anstandet, wenn der auf die „übrigen“ 
Leistungen entfallende Entgeltanteil mit 
15 Prozent des Pauschalpreises angesetzt 
wird. Das heißt also: 85 Prozent des Pau-
schalpreises unterliegen derzeit einem 
Umsatzsteuersatz von 5 Prozent und 15 
Prozent des Pauschalpreises einem Steu-
ersatz von 16 Prozent. Bislang konnte 
ein Entgeltanteil von 20 Prozent heraus-
gerechnet werden, der dem normalen  
Steuersatz unterlag.

Praxistipp:
Sind Sie der Auffassung, dass ein 
Entgeltanteil von 15 Prozent des 
Pauschalpreises für die übrigen 
Leistungen zu hoch ist, so bitten wir 
auch hier um frühzeitige Information 
sowie um entsprechende Unterlagen, 
die Ihre Auffassung stützen.

*Hinweis:
Der guten Ordnung halber sei 
darauf hingewiesen, dass sich beim 
Außer-Haus-Verkauf von bestimm-
ten Lebensmitteln (Hummer, Kaviar, 
Milchmischgetränke usw.) Besonder-
heiten hinsichtlich des Steuersatzes 
ergeben, auf die hier aber nicht 
gesondert eingegangen wird.

Ärzte: Keine Abzugsbeschränkung  
für Notfallpraxis im Eigenheim

Viele Ärzte haben in ihrem privaten Ein-
familienhaus einen Behandlungsraum 

für Notfälle eingerichtet, der jedoch zu-
meist nicht über einen eigenen Hausein-
gang verfügt. Vielmehr muss der Flur des 
Eigenheims durchquert wer-den, um in  
die „Notfallpraxis“ zu gelangen. Die  
Finanzverwaltung unterstellt in diesen 
Fällen, dass die Räumlichkeiten einem  
häuslichen Arbeitszimmer gleichstehen, 
deren Kosten nicht abgezogen werden 
dürfen, weil in der eigentlichen Praxis „ein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.“ 
Doch so einfach darf es sich die Finanz-
verwaltung zumindest künftig nicht mehr 
machen. 

Laut Bundesfinanzhof gilt: Ist bei einem 
in die häusliche Sphäre eingebundenen 
Raum, der als Behandlungsraum einge-
richtet ist und der nachhaltig zur Behand-
lung von Patienten genutzt wird, aufgrund  
seiner Einrichtung und tatsächlichen  
Nutzung eine private (Mit-)Nutzung 
praktisch auszuschließen, begründet  
allein der Umstand, dass die Pati-
enten den Behandlungsraum nur 
über einen dem privaten Bereich  
zuzuordnenden Flur erreichen können, 
nicht die Annahme eines häuslichen  
Arbeitszimmers. Die Abzugsbeschränkung 
für häusliche Arbeitszimmer (gemäß § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG) für die hierfür gel-
tend gemachten Betriebsausgaben greift 
mithin nicht (BFH-Urteil vom 29.1.2020, VIII 
R 11/17). 

Es ging um folgenden Sachverhalt: Die  
Klägerin ist als Augenärztin an einer 
Gemeinschaftspraxis beteiligt. Zur Be-
handlung von Notfällen hat sie im Keller 
ihres privaten Wohnhauses einen Raum 
mit Klappliege, Sehtafel, Medizinschrank, 
mehreren Stühlen und medizinischen  
Hilfsmitteln eingerichtet. Einen gesonder-
ten Zugang hat dieser Raum nicht; er ist nur 
vom Flur des Wohnhauses aus erreichbar. 
Die Klägerin machte die Aufwendungen für 
den Behandlungsraum als Sonderbetrieb-
sausgaben im Rahmen der Feststellungser-
klärung der Gemeinschaftspraxis geltend. 
Das Finanzamt erkannte diese Aufwendun-
gen nicht an, weil der Raum ein häusliches 
Arbeitszimmer darstelle. Doch der BFH ist 
anderer Ansicht und gab der Revision der 
Ärztin statt.
Der BFH begründet sein Urteil wie folgt: 
Aufwendungen für Räume innerhalb  
des privaten Wohnbereichs des Steu-
erpflichtigen, die nicht dem Typus des 
häuslichen Arbeitszimmers entsprechen,  
können unbeschränkt als Betriebsaus-
gaben/Werbungskosten abziehbar sein, 
wenn sie betrieblich/beruflich genutzt 
werden und sich der betriebliche/beruf-
liche Charakter des Raums und dessen 
Nutzung anhand objektiver Kriterien fest-
stellen lassen. Der Raum im Wohnhaus 
der Klägerin war als Behandlungsraum 
eingerichtet und wurde als solcher von 
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ihr genutzt. Aufgrund dieser tatsächlichen  
Gegebenheiten kann eine private (Mit-)
Nutzung des Raums praktisch ausge-
schlossen werden. Die Patienten muss-
ten zwar zwei dem privaten Bereich  
zuzuordnende Flure durchqueren, um 
in den Behandlungsraum zu gelangen.  
Allerdings ist die dadurch gegebene räum-
liche Verbindung zu den privat genutzten 
Räumen gering ausgeprägt. 

Praxistipp:
Die Nutzung von Räumlichkeiten 
im Eigenheim - egal ob als Be-
triebsstätte oder als Arbeitszimmer 

- zu beruflichen oder betrieblichen 
Zwecken kann mitunter dazu führen, 
dass diese zum „notwendigen 
Betriebsvermögen“ werden und bei 
Aufgabe der selbstständigen Tätigkeit 
die entstandenen „stillen Reserven“ 
versteuert werden müssen. Das sollte 
stets bedacht werden.

Franchisenehmer: 
Weitergeleitete Bonuszahlungen 
mindern Vorsteuerabzug 

Franchisenehmer bestellen ihre Waren 
üblicherweise bei Lieferanten, mit denen 
der Franchisegeber Rahmenverträge ab-
geschlossen hat. Die Sonderkonditionen 
kommen den Franchisenehmern entweder 
unmittelbar zugute oder aber später über 
Boni, die der Franchisegeber erhält und 
an die Franchisenehmer weiterleitet. Es  
stellt sich im zweiten Fall die Frage, ob  
der Franchisenehmer seinen bereits in 
Anspruch genommen Vorsteuerabzug min- 
dern muss. Nun hat das Finanzgericht 
Münster entschieden, dass die Bonuszah-
lungen den Vorsteuerabzug des Franchi-
senehmers nachträglich gemäß § 17 UStG 
mindern (Urteil vom 5.3.2020, 5 K 1670/17).

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Klägerin ist eine GmbH und 
in ein Franchisesystem eingebunden. Die 
Franchisegeberin handelte mit Lieferan-
ten Rahmenvereinbarungen aus, nach 
denen die Franchisenehmer Rabatte und 
Bonuszahlungen erhalten, die sich nach 
dem getätigten Nettoumsatz aller von der 
Franchisegeberin betreuten Abnehmer 
richten. Die Jahresboni wurden von den 
Lieferanten an die Franchisegeberin aus-
gezahlt, die diese an die Franchisenehmer 
weitergaben. Das Finanzamt minderte den 
aus den Leistungen der Lieferanten in An-
spruch genommenen Vorsteuerabzug der 
Klägerin um die in den Bonuszahlungen 
enthaltenen Steuerbeträge nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 UStG. Die Klägerin wandte hiergegen 
ein, dass die Franchisegeberin die Boni für 
ihre Vermittlungsleistungen erhalten habe 
und keine Verpflichtung bestanden habe, 

diese an die Franchisenehmer weiterzu-
leiten. Das FG Münster hat die hiergegen 
gerichtete Klage abgewiesen. 

Die Begründung des Gerichts: Die Bo-
nuszahlungen stellten zwar unstreitig kein 
Entgelt für Leistungen der Klägerin an die 
Franchisegeberin - etwa in Form der In-
anspruchnahme des Warenwirtschafts-
systems - dar. Allerdings führten sie zur 
Minderung des Vorsteuerabzugs für die 
erhaltenen Warenlieferungen. Die Zah-
lungen stünden in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Lieferungen der 
Lieferanten an die Franchisenehmer. Dies 
ergebe sich daraus, dass die Boni nach 
dem Umfang der Lieferungen bemessen 
und in voller Höhe weitergeleitet wurden. 
Demgegenüber könne nicht festgestellt 
werden, dass die Bonuszahlungen Ent-
gelte für Leistungen der Franchisegeberin 
darstellten. Zum einen erhalte diese von 
den Lieferanten gesonderte Zahlungen 
für Vermittlungstätigkeiten und Werbelei- 
stungen. Zum anderen bezögen sich die 
Bonuszahlungen nach den Konditions- 
vereinbarungen ausdrücklich auf die 
Warenlieferungen, was wie bei Rabatt- 
en eine typische Einkaufsmodalität dar-
stelle. Dass die Franchisegeberin nicht 
verpflichtet war, die Boni weiterzuleiten, 
sei für diese Beurteilung ebenso wenig 
von Bedeutung wie der Umstand, dass den 
Franchisenehmern die Bonuszahlungen bei 
Erhalt der Lieferungen noch nicht bekannt 
waren.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Restaurantschecks: Einlösung in 
entfernten Lebensmittelmärkten ist 
unschädlich

Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbei-
tern so genannte Restaurantschecks. Diese 
Gutscheine können Arbeitnehmer für ihre 
arbeitstägliche Verköstigung zum Beispiel 
in Gaststätten, Bäckereien oder Lebensmit-
telgeschäften einlösen. Und dabei können 
sie von einer vorteilhaften steuerlichen 
Regelung profitieren: Der Wert des Restau-
rantschecks darf um 3,10 Euro höher sein 
als der amtliche Sachbezugswert für das 
Mittagessen. Im Jahr 2020 darf also der Re-
staurantscheck einen Wert bis zu 6,50 Euro 
haben. Steuer- und sozialabgabepflichtig 
ist dann nur der Sachbezugswert von 3,40 
Euro. Doch müssen die Restaurantschecks 
auch zwingend in der Nähe der Arbeitsstät-
te eingelöst werden?
In einem Fall, den das Finanzgericht Sach-
sen-Anhalt zu entscheiden hatte, haben  
Arbeitnehmer ihre Restaurantschecks 
nämlich nicht arbeitstäglich in der Nähe 
ihres Arbeitsorts eingelöst, sondern zu-
weilen in Lebensmittelmärkten, die 30 
km oder gar 50 km entfernt lagen. Da kam 
seitens des Finanzamts die Vermutung 
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auf, dass die Gutscheine eben nicht zum  
Verzehr in der Mittagspause bestimmt wa-
ren. Die Schecks seien wie Warengutschei-
ne oder gar wie Barlohn mit ihrem tatsäch-
lichen Wert zu versteuern. 

Zugunsten des Arbeitgebers und der  
Arbeitnehmer hat das Finanzgericht Sach-
sen-Anhalt aber entschieden, dass eine 
überregionale Einreichung der Restau-
rantschecks nicht unbedingt schädlich 
ist (Urteil vom 14.11.2019, 2 K 768/16). Das 
heißt, es bleibt bei der Besteuerung des 
Sachbezugswerts. In besonders gelagerten 
Einzelfällen mag das anders zu beurteilen 
sein. Dieses könnte etwa bei Fahrzeiten 
von mehr als einer Stunde zum Restaurant 
oder zum Lebensmittelgeschäft gegeben 
sein. Aber selbst, wenn solche Einzelfäl-
le vorhanden seien, dürfe dies nicht dazu 
führen dürfen, die steuerliche Behandlung 
durch den Arbeitgeber insgesamt zu ver-
werfen. Er selbst darf also bei der Besteu-
erung nach Sachbezugswerten bleiben; 
lediglich die betroffenen Arbeitnehmer 
müssen dann die tatsächlichen Werte im 
Rahmen ihrer privaten Steuererklärung 
nachversteuern.

Es existieren keine gesetzlichen Kont-
roll- und/oder Dokumentationspflichten 
des Arbeitgebers dahingehend, dass die  
Lebensmittel etwa innerhalb eines gewis-
sen Zeitraums - in der Mittagspause - er-
worben und sofort verzehrt werden müss-
ten. Insbesondere könne dies nicht aus 
dem Mahlzeitenbegriff hergeleitet werden. 
Dass eine Mahlzeit innerhalb einer Mit-
tagspause von 30 Minuten am selben Tage  
beschafft und verzehrt werden muss, kön-
ne selbst den Lohnsteuer-Richtlinien nicht 
entnommen werden.

Praxistipp:
Arbeitgeber sollten in den Vereinba-
rungen mit ihren Arbeitnehmern dar-
auf hinwirken, dass die Menüschecks 
tatsächlich nur für Mahlzeiten oder 
zum Kauf von Lebensmittel verwen-
det werden, die zum unmittelbaren 
Verzehr geeignet oder zum Verbrauch 
während der Essenspausen bestimmt 
sind. Die Arbeitnehmer ihrerseits soll-
ten sich strikt an diese Vorgaben hal-
ten, um den Arbeitgeber im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung nicht 
in Verlegenheit zu bringen. Übrigens: 
Arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahl- 
zeiten sind auch dann mit den amt- 
lichen Sachbezugswerten anzusetzen, 
wenn sie an Arbeitnehmer geleistet 
werden, die ihre Tätigkeit in einem 
Home-Office verrichten oder nicht 
mehr als sechs Stunden täglich 
arbeiten, auch wenn die betriebliche 
Arbeitszeitregelung keine entspre-
chenden Ruhepausen vorsieht 
(BMF-Schreiben vom 18.1.2019, BStBl 
2019 I S. 66).
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Dienstwagen: Wenn die Nutzungsvergü-
tung höher ist als der Nutzungswert

Wer von seinem Arbeitgeber einen Dienst-
wagen erhält, den er auch privat nutzen 
darf, muss den privaten Nutzungsan-
teil entweder nach der so genannten 
Ein-Prozent-Regelung oder aber nach der 
Fahrtenbuchmethode versteuern. In der  
Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass  
die Mitarbeiter sich an den Kosten des  
Fahrzeugs finanziell beteiligen müssen. 
Dies kann etwa in Form einer pauscha-
len oder nutzungsabhängigen Vergütung 
erfolgen. Das gezahlte Nutzungsentgelt 
vermindert dann den steuerpflichtigen 
Nutzungswert. Dies gilt sowohl bei der 
Pauschalmethode als auch bei der Fahr-
tenbuchmethode. Was aber gilt, wenn die 
gezahlte Nutzungsvergütung höher ist 
als der errechnete Nutzungswert? Ist der  
negative Betrag dann als Werbungskosten 
absetzbar oder gar als negativer Arbeits-
lohn verrechenbar?

Die Finanzverwaltung bestimmt, dass der 
übersteigende Betrag weder als Werbungs-
kosten abzugsfähig noch als negativer  
Arbeitslohn steuermindernd anzusetzen 
ist (BMF-Schreiben vom 21.9.2017, BStBl 
2017 I S. 1336, Tz. 1 und 8). Der Bundesfi-
nanzhof hat im Jahre 2016 der Finanzver-
waltung zugestimmt und entschieden, dass 
bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
die gezahlte Nutzungsvergütung nicht von 
den Gesamtkosten des Fahrzeugs abge-
zogen werden kann, sondern nur vom er-
mittelten Nutzungswert. Der Abzug ist nur 
möglich bis zu einem Betrag von 0 Euro. 
Ein negativer Betrag stellt keinen negati-
ven Arbeitslohn dar und kann auch nicht 
als Werbungskosten abgesetzt werden 
(BFH-Urteile vom 30.11.2016, VI R 49/14 und 
VI R 24/14).

Soeben hat der Bundesfinanzhof seine 
beiden Entscheidungen aus dem Jahr 2016  
bestätigt: Zahlt der Arbeitnehmer an den 
Arbeitgeber für die Privatnutzung, das 
heißt für die Nutzung zu privaten Fahrten 
(und zu Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte) eines Firmenwa-
gens ein Nutzungsentgelt, mindert dies 
den Wert des geldwerten Vorteils aus der 
Nutzungsüberlassung. Nichts anderes gilt, 
wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der 
privaten Nutzung einzelne Kosten des be-
trieblichen Pkw trägt, z.B. Benzinkosten. 
Übersteigen die Eigenleistungen des Ar-

beitnehmers den privaten Nutzungsvorteil, 
führt der übersteigende Betrag aber weder 
zu negativem Arbeitslohn noch zu Wer-
bungskosten. Dies gilt sowohl bei Anwen-
dung der Fahrtenbuchmethode als auch 
bei der Ein-Prozent-Regelung. (BFH-Be-
schluss vom 18.2.2020, VI B 20/19).

 

Arbeitslohn:  
Keine Erhöhung per Summenbescheid 
der Sozialversicherung

Im Sozialversicherungsrecht gilt der 
Grundsatz, dass die „Entgeltunterlagen“ 
für jeden Beschäftigten getrennt zu führen 
sind. Im Klartext: Für jeden Arbeitnehmer 
ist die Höhe des Beitrages zur Sozialver-
sicherung einzeln zu ermitteln; entspre-
chende Aufzeichnungen sind für jeden 
Mitarbeiter gesondert zu führen. Zuweilen 
„verstoßen“ Arbeitgeber jedoch gegen die 
Aufzeichnungspflichten, etwa weil sie da-
von ausgehen, dass eine bestimmte Leis-
tung überhaupt nicht der Sozialversiche-
rung unterliegt. Wird ein solcher Verstoß 
von den Prüfern der Sozialversicherung 
bemängelt und ist eine Zuordnung des - 
nun der Sozialversicherung unterliegen-
den - Vorteils nicht getrennt möglich, kön-
nen die Beiträge „von der Summe der vom 
Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgelte“ 
geltend gemacht werden. Vielfach werden 
die zusätzlichen Arbeitsentgelte geschätzt 
und gegenüber dem Arbeitgeber mittels 
eines so genannten Summenbeitragsbe-
scheides festgesetzt (§ 28 f SGB IV). 

Zugunsten der Betroffenen hat das Finanz-
gericht Köln aber entschieden, dass die 
Zahlungen des Arbeitgebers an die Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV) 
aufgrund eines solchen Bescheides nicht 
zu einem steuerpflichtigen Arbeitslohn 
führen. Die Finanzrichter haben jedoch 
ausdrücklich die Revision zugelassen, die 
zwischenzeitlich auch vorliegt (FG Köln, Ur-
teil vom 24.1.2020, 1 K 1041/17, Az. beim BFH: 
VI R 27/20). 

Der Sachverhalt: Der Arbeitgeber hatte sei-
ne Arbeitnehmer beispielsweise zu einem 
„Get-Together“ im Rahmen einer Schu-
lungsveranstaltung eingeladen und dabei 
eine Band engagiert. Diese Zuwendungen 
sind nach § 37b EStG pauschal besteuert 
worden. Allerdings wurden diese nicht 
einzelnen Arbeitnehmern „zugeordnet“. 
Mit der DRV wurde vereinbart, dass die  
Zuwendungen nicht den einzelnen Lohn-

konten zugerechnet, sondern die Sozial-
versicherungsbeiträge über pauschalierte 
Summenbescheide erhoben werden. Das 
Finanzamt wiederum war der Meinung, 
dass die hierin - sozusagen fiktiv - enthal-
tenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialver-
sicherung der Lohnsteuer zu unterwerfen 
sind. Die hiergegen gerichtete Klage hatte 
Erfolg. Die streitigen Zahlungen führten 
nicht zu Arbeitslohn.

Die Begründung: Durch die Nachentrich-
tung der Arbeitnehmeranteile zur Sozi-
alversicherung haben die Arbeitnehmer 
keinen Vorteil erlangt. Es hätte einer ob-
jektiven wirtschaftlichen Bereicherung 
bedurft. Diese liege aufgrund der Beson-
derheit eines Summenbescheides jedoch 
nicht vor. Wegen der pauschalen Erhebung 
der Sozialversicherungsbeiträge sei keine 
individuelle Zuordnung der beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelte auf die einzelnen  
Arbeitnehmer möglich. Da sich aber ge-
rade nach den Arbeitsentgelten teilweise 
die Höhe der späteren Leistungen an den  
Arbeitnehmer richten, führe die Zahlung 
auf Summenbescheide zu keinem wirt-
schaftlichen Vorteil.


